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  V

Vorwort
„Branchenkenntnisse – Wissen – Logik“, kurz „BWL“, das wären gute Vorausset-
zungen, eine Unternehmung erfolgreich zu führen! Aber hinter diesen drei Buch-
staben könnte sich unter Umständen auch verbergen: „Beamte – wirtschaften – 
langsamer“. Natürlich treffe ich diese Aussage nur mit einem großen 
Augenzwinkern …
Dennoch: „BWL“ im Öffentlichen Dienst kann einem Kaufmann ganz schön zu 
schaffen machen, wie ich während meiner eigenen beruflichen Laufbahn erfahren 
musste. Ein Betriebswirt bestellt nicht für 50 Jahre Preiselbeeren, weil im Wirt-
schaftsplan des städtischen Krankenhauses ein Mittelansatz dafür vorhanden ist. 
Das könnte man eher als Betriebswirtschafts-Leere bezeichnen. Betriebswirt-
schafts-Lehre dagegen hat tatsächlich etwas mit Wirtschaftlichkeit zu tun.
Wenn ich ein Buch über BWL schreibe, komme ich nicht umhin, im Vorwort den 
Namen Eugen Schmalenbach zu erwähnen. Er lebte von 1873 bis 1955, war Wirt-
schaftswissenschaftler, und man kann ihn wohl als Vater und Begründer der heu-
tigen Betriebswirtschaftslehre bezeichnen. Schmalenbach beschäftigte sich 
hauptsächlich mit Bilanz- und Finanzierungsfragen, seine „dynamische“ Bilanz-
auffassung gilt als Grundlage der deutschen Einkommensbesteuerung. Die Auswir-
kung fixer Kosten, Kapazitätsausnutzung sowie der Beschäftigungsgrad und deren 
Bedeutung für die Unternehmen und für die gesamte Volkswirtschaft waren seine 
bevorzugten Themen, deren Erkenntnisse auch heute noch von Bedeutung sind.
Aus diesen kurzen Anmerkungen können Sie ersehen, dass Buchführung, Bilanz 
und Kostenrechnung ebenfalls in den Zuständigkeitsbereich der Betriebswirt-
schaftslehre gehören.
Auch der Name Adam Smith sollte an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben. Smith 
lebte 150 Jahre vor Schmalenbach (1723–1790) und begründete mit seinen Wirt-
schaftslehren die klassische Nationalökonomie. Seine bedeutendste Erkenntnis 
und Lehre war, dass „Arbeitsteilung“ und die Arbeit als solches die wichtigsten 
Quellen des Wohlstandes sind. Salopp gesagt: Adam Smith ist der Erfinder der 
Arbeitsteilung! Wenn Sie sich diesen Satz merken, können Sie in BWL schon mit-
reden.
Ich will es bei den beiden Namen Schmalenbach und Smith bewenden lassen, 
obwohl sich zweifellos noch viele andere Persönlichkeiten um die Wirtschaftswis-
senschaften im Allgemeinen und um die Betriebswirtschaftslehre im Besonderen 
verdient gemacht haben.
„Betriebswirtschaftslehre ist die Wirtschaftswissenschaft, die den Menschen und 
Sachen zur Leistungsgemeinschaftseinheit zusammenfassenden Betrieb und seine 
Wirtschaftlichkeit in den Mittelpunkt der Betrachtung stellt.“
Haben Sie das verstanden? – Ich auch nicht!
Das geht doch auch einfacher: Betriebswirtschaftslehre ist die Lehre von Unter-
nehmungen und Betrieben, ihr Gegenstand sind die wirtschaftlichen Entscheidun-
gen und Dispositionen. Und noch eins: Neben der Volkswirtschaftslehre ist die 
Betriebswirtschaftslehre das wichtigste Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaft. – 
Ja, so kann man es sagen.
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Lassen Sie sich also gemeinsam mit mir darauf ein, die einzelnen Funktionsstellen 
der Unternehmungen mit „betriebswirtschaftlichen“ Augen anzusehen. Ich 
möchte Ihnen auf möglichst unterhaltsame Art das große Gebiet der Betriebswirt-
schaftslehre näher bringen und erklären.
Lernen kann und soll Spaß machen – BWL: „Bleiben wir locker …!“

Hückeswagen, im Herbst 2011 Heinz-E. Klockhaus
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1 Die Aufgaben der Betriebswirtschaft

BWL ist die Abkürzung für Betriebswirtschaftslehre und gehört zu den Wirt-
schaftswissenschaften. Im Gegensatz zur Volkswirtschaftslehre, die sich mit 
gesamtwirtschaftlichen Zusammenhängen befasst, hat die Betriebswirtschafts-
lehre, wie der Name schon sagt, ihre Bedeutung und Anwendungsgebiete in 
den Betrieben. Wer einen Betrieb wirtschaftlich führen will, kommt ohne 
Kenntnisse der Betriebswirtschaftslehre nicht aus.
Die Wirtschaft bzw. die Lehre von der Wirtschaft bezeichnet man als Ökono-
mie. Gleichzeitig steht der Begriff auch für Wirtschaftlichkeit! Die Ökonomie 
gliedert sich in die Volkswirtschaft einerseits und die Betriebswirtschaft 
andererseits. Mit der Letzteren wollen wir uns im Folgenden befassen.

Die Betriebswirtschaft regelt den sinnvollen Einsatz der Güter und dient der 
Bedarfsdeckung nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten und Grundsätzen. In den 
Betrieben werden Güter produziert und vertrieben oder Dienstleistungen erbracht. 
Wenn wir nach den Aufgaben der Betriebswirtschaft fragen, können wir stattdes-
sen auch nach den Aufgaben eines Unternehmens fragen. Dabei werden wir 
immer wieder auf den Begriff der Wirtschaftlichkeit stoßen. In den meisten 
Betrieben steht die Erzielung und Maximierung von Umsatz und die Kapitalmeh-
rung im Vordergrund. Dies ist nicht nur bei Industrie, Handel und Handwerk der 
Fall, sondern auch bei Banken, Versicherungen, Verkehrs- und sonstigen Dienst-
leistungsbetrieben.
Zur Erzielung von Umsatz und Mehrung von Kapital werden viele Betriebsbereiche 
tätig. Da sitzt nicht nur, wie man sich das gerne gelegentlich vorstellt, der „Big-
Boss“ in seinem überdimensionierten Büro und liest den Wirtschaftsteil der 
Tageszeitung (das wäre die Unternehmensführung), da muss auch Ware besorgt 
werden (Beschaffung), die Ware muss gelagert werden (Lagerhaltung), das End-
produkt muss ggf. produziert werden (Produktion), der Markt muss bearbeitet 
und die Ware verkauft werden (Absatz), die Ware muss zum Abnehmer gebracht 
werden (Transportwesen), Geschäftsvorfälle müssen verbucht und bilanziert 
werden (Rechnungswesen), es müssen Finanzen beschafft und überwacht wer-
den (Finanzierung), Personal muss eingestellt und verwaltet werden (Personal-
wesen).
Ist das nicht schön? – Und damit haben wir auch schon die wesentlichen Funkti-
onen erfasst, mit denen sich die Betriebswirtschaft in einem Betrieb zu befassen 
hat. Oder besser gesagt: Hier ist die Lehre der Betriebswirtschaft gefragt, um 
diese wichtigen Funktionen in einem Unternehmen wahrzunehmen und nach wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten optimal zu steuern.
Nochmals zusammengefasst: Die Betriebswirtschaftslehre, kurz BWL, dient den 
folgenden Unternehmensbereichen:
•	 Unternehmensführung,
•	 Beschaffung,



www.claudia-wild.de: Klockhaus BWL für Ahnungslose/19.10.2011/Seite 2

2 Die Aufgaben der Betriebswirtschaft

•	 Lagerhaltung,
•	 Produktion,
•	 Absatz,
•	 Transportwesen,
•	 Rechnungswesen,
•	 Finanzierung,
•	 Personalwesen.

Wenn wir hier von sozialen Aspekten oder Umweltüberlegungen einmal absehen, 
steht grundsätzlich das Wirtschaftlichkeitsprinzip, nämlich „mit möglichst 
geringem Einsatz einen größtmöglichen Nutzen zu erzielen“, im Vordergrund der 
unternehmerischen Zielsetzung. Dies gilt für das Unternehmen als Ganzes und 
damit auch für seine einzelnen Verantwortungsbereiche und Funktionsstellen.
Grundsätzlich dient die Wirtschaft der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse. 
Hierzu zählen Lebensbedürfnisse ebenso wie Luxus- und Kulturbedürfnisse. Diese 
Bedürfnisse des Menschen subsummieren sich in seinem Bedarf. Und zur Befriedi-
gung dieses Bedarfs brauchen wir Güter und Dienstleistungen. Die Betriebswirt-
schaftslehre geht davon aus, dass die Mehrheit der Güter nur in begrenztem Maße 
(z. T. auch knapp) vorhanden sind, und leitet schon daraus die Notwendigkeit 
einer wirtschaftlichen Handhabung ab. Man kann also das Wirtschaftlichkeitsprin-
zip auch so definieren, dass die Güter so sinnvoll und maßvoll eingesetzt werden, 
dass sie so weit wie eben möglich unsere Bedürfnisse befriedigen.
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2 Was ist ein Betrieb?
Der Satz: „Mein Mann ist in der Wirtschaft“, ist nicht immer eindeutig zu inter-
pretieren. Wir haben festgestellt, dass „die Wirtschaft“ der Befriedigung des 
Bedarfs dient.

Das tut zweifellos auch die Wirtschaft an der Ecke, auf die ich in dem einleitenden 
Satz angespielt habe. Und wenn die Kneipe voll ist, dann ist dort auch Betrieb. – Das 
ist hier allerdings nicht gemeint!

Ein Betrieb im Sinne der Betriebswirtschaft ist ein Unternehmen, in dem 
Güter produziert und vertrieben oder Dienstleistungen erbracht werden. Der 
Betrieb ist somit ein Teil der Gesamtwirtschaft.

Benötigt werden für diese Leistungen in erster Linie
•	 Menschen,
•	 Maschinen,
•	 Energie,
•	 Werkstoffe.

Betriebe lassen sich nach den in Tab. 2.1 aufgeführten Kriterien unterteilen.

Tab. 2.1 Einteilung der Betriebe

Einteilung nach Beispiele

Wirtschaftszweigen Industrie, Handel, Handwerk, Banken, Versicherungen, 
Verkehrs betriebe, Sonstige

Art der Leistung Sachleistungsbetrieb, Dienstleistungsbetrieb

Zielsetzung Privatwirtschaftliche, gemeinwirtschaftliche, öffentliche oder 
genossenschaftliche Betriebe

Größe Groß-, Klein- und Mittelbetriebe
Die Unterscheidung kann nach der Mitarbeiterzahl, nach 
Umsatz, oder nach der Höhe der Kapitalausstattung erfolgen.

Rechtsform Einzelfirma, Personengesellschaft, Kapitalgesellschaft

Den einzelnen Betriebsarten übergeordnet kann zwischen Betrieben der Markt-
wirtschaft und Betrieben der Verwaltungswirtschaft bzw. Planwirtschaft un -
terschieden werden. Die Forderung nach Wirtschaftlichkeit gilt sowohl in der 
Marktwirtschaft als auch in der Planwirtschaft. In der Betriebswirtschaftslehre 
verwendet man für Betriebe der Marktwirtschaft die Bezeichnung „Unterneh-
mung“ (Abb. 2.1). Unternehmungen sind marktorientiert und auf Gewinnmaxi-
mierung ausgerichtet. Dies ist bei Betrieben der Planwirtschaft nicht der Fall.
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Wenn in diesem Buch im Folgenden von „Betrieb“, „Unternehmen“ oder „Unter-
nehmung“ die Rede ist, sind grundsätzlich Betriebe im System der Marktwirt-
schaft gemeint.

Abb. 2.1 Gliederung der Wirtschaftseinheiten in marktwirtschaftlichen Systemen
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3 Das Unternehmen und seine Rechtsform
Wir haben bereits festgestellt, dass es sich bei einem Unternehmen (oder einer 
Unternehmung) um einen Betrieb (oder auch mehrere Betriebe) der Marktwirt-
schaft handelt. Das Unternehmen dient der Bedarfsdeckung. Originäre Ziele sind 
das Erzielen von Umsatz und damit verbunden Liquiditätsverbesserung und Kapi-
talmehrung, immer unter dem Blickwinkel von Wirtschaftlichkeit und Rentabi-
lität.

Unternehmen sind privatwirtschaftliche Betriebe, die auf Gewinne ausgerich-
tet sind und auch selbst das Marktrisiko tragen.

Damit unterliegen die Unternehmen normalerweise auch der Eigenverantwortung, 
konkurrenzfähig zu sein, liquide zu sein und am Markt existieren zu können. Das 
bedeutet, dass sie auch im Falle der Zahlungsunfähigkeit und Insolvenz selbst die 
Verantwortung dafür zu tragen haben.

Wenn in jüngster Zeit immer mal wieder von der Notwendigkeit staatlicher Hilfe die 
Rede ist, Betrieben durch liquide Mittel oder Bürgschaften zu helfen und damit 
mögliche Konkurse abzuwenden, ist dies betriebswirtschaftlich sehr fragwürdig. Was 
dafür spricht, ist zweifellos die Möglichkeit und Notwendigkeit, Arbeitsplätze zu 
erhalten. Dagegen spricht jedoch, dass nur allzu leicht in ein Fass ohne Boden inves-
tiert wird, wenn eine Firma auf dem Markt nicht mehr konkurrenzfähig ist.

Kommen wir zum Ausgangspunkt dieses Gedankens zurück: Sie haben das Risiko 
für ihr Unternehmen selbst zu tragen!

„Sie“ sind in diesem Fall die Unternehmen selbst (und nicht deren Manager, die ihre 
BWL-Kenntnisse vielleicht nicht immer im Sinne des Unternehmens eingesetzt 
haben).

Die Rechtsform eines Unternehmens wird bei dessen Gründung bestimmt:
•	 Einzelfirma (Kap. 3.1),
•	 Personengesellschaft (Kap. 3.2),
•	 Kapitalgesellschaft (Kap. 3.3).

Die bei der Unternehmensgründung bestimmte Rechtsform kann während des 
Geschäftsbetriebes durch Umwandlung in eine andere Rechtsform geändert wer-
den.
Für die Entscheidung, welche Rechtsform ein Unternehmen wählt und für geeig-
net hält, spielen unterschiedliche Faktoren eine Rolle, die zum Teil auch gegenei-
nander abzuwägen sind.
Ein ganz simples Beispiel: Sie wollen eine Firma gründen. Auf der einen Seite 
möchten Sie möglichst das alleinige Sagen haben, auf der anderen Seite reicht Ihr 
Kapital nicht aus, die Firma alleine zu finanzieren. Schon stehen Sie vor der Frage, 


